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Stadt Besigheim Vorlage Nr. 072/2025 
 02.07.2025  
 Verfasser/in: Herr  Schützler 
 I/W 
 
 
 
 
 

Stadtbücherei Besigheim - Jahresbericht 2024 und Zukunftskonzept - Überarbeitung 

der Benutzungsordnung 

 
 
 
 
Gremium Sitzungstermin Behandlung Sitzungsart 

 
Verwaltungsausschuss 15.07.2025 Vorberatung öffentlich 
Gemeinderat 29.07.2025 Beschlussfassung öffentlich 

 
 
 
I. Sachverhalt 
 
Büchereileiter Lutz Schützler wird in der Sitzung des Verwaltungsausschusses seinen Jahresbericht 
2024 und das Zukunftskonzept der Stadtbücherei Besigheim vortragen. 
 
 
Die Benutzungsordnung der Stadtbücherei Besigheim wurde zuletzt zum 1. Januar 2019 überarbeitet. 
 
In der Zwischenzeit hat sich gezeigt, dass das derzeitige Mahnverfahren sehr zeitaufwendig ist. Mah-
nungen müssen schriftlich zugestellt werden, allerdings kann dies auch per Email erfolgen. Bisher 
wurden die Mahnungen als Brief über die Post oder die Amtsbotin zugestellt, um dies nun etwas effi-
zienter zu gestalten, werden künftig die ersten beiden Rückgabeaufforderungen per Email versandt. 
Dies soll in der Benutzungsordnung entsprechend geändert werden.  
 
 
II. Beschlussvorschlag 
 
1. Der Jahresbericht 2024 von Büchereileiter Lutz Schützler und das Zukunftskonzept der Stadtbü-

cherei Besigheim wird zustimmend zur Kenntnis genommen. 
 
2. Die in der Anlage enthaltene Benutzungsordnung für die Stadtbücherei Besigheim tritt zum 1. Ok-

tober 2025 in Kraft. 
  
 



 

 
AZ: 354.72:Berichte u. Beilagen 

2 
 
 
III. Begründung 
 
Der Jahresbericht 2024 von Büchereileiter Lutz Schützler und das Zukunftskonzept der Stadtbücherei 
Besigheim ist in der Anlage beigefügt. 
 
Änderungen in der Benutzungsordnung der Stadtbücherei Besigheim sind farblich gekennzeichnet: 
 
Benutzungsordnung der Stadtbücherei Besigheim 
 
Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung von Baden-Württemberg in Verbindung mit den §§ 2 und 9 
des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Stadt Besigheim 
am 29. Juli 2025 folgende Neufassung der Benutzungsordnung für die Stadtbücherei beschlossen: 
 

1. Allgemeines 
 
Die Stadtbücherei Besigheim ist eine öffentliche Einrichtung der Stadt Besigheim, sie unterhält eine 
Zweigstelle im Stadtteil Ottmarsheim. Sie wird von der Stadt Besigheim und der Evangelischen Kir-
chengemeinde Besigheim unterhalten. Sie dient der Information, der Aus- und Weiterbildung, der 
Unterhaltung und der Freizeitgestaltung. Sie unterstützt und ergänzt das schulische Leben. 
 

2. Benutzerkreis 
 
Die Bücherei steht nicht nur den Bürgern der Stadt, sondern auch den Einwohnern anderer Gemein-
den zur Verfügung. 
 

3. Anmeldung und Benutzung 
 
Jeder Benutzer meldet sich persönlich unter Vorlage seines Personalausweises an. Für Kinder und 
Jugendliche bis zum vollendeten 17. Lebensjahr übernehmen die Eltern oder die Erziehungsberech-
tigten die Haftpflicht und bescheinigen dies mit ihrer Unterschrift auf der Anmeldekarte.  
 
Jeder Benutzer erhält einen nicht übertragbaren Ausweis, der bei Entleihung der Medien vorzulegen 
ist. Namens- und Wohnungsänderungen sowie der Verlust des Leserausweises sind der Bibliothek 
unverzüglich mitzuteilen. 
 
Zur Abwicklung des Ausleihverfahrens speichert und verarbeitet die Stadtbücherei folgende perso-
nenbezogene Daten: Familienname, Vorname(n), Geburtsdatum, Geschlecht, Anschrift; bei Minder-
jährigen die Anschrift des/der Sorgeberechtigten als Hauptwohnsitz (§ 11 BGB). Die datenschutz-
rechtlichen Bestimmungen werden von der Stadtbücherei beachtet. Eine Weitergabe personenbezo-
gener Daten an Dritte erfolgt nicht. 

 
4. Entleihung, Verlängerung, Vormerkung 

 
a) Die Leihfrist für Bücher und Spiele beträgt 4 Wochen. Zeitschriften, (Toncassetten wurde ge-

strichen) CDs, CD-ROMs , Konsolenspiele und DVDs können für 2 Wochen ausgeliehen wer-
den. Vorzeitige Rückgabe ist jederzeit möglich. Auf Antrag kann die Leihfrist, auch telefonisch, 
verlängert werden, soweit keine Vorbestellung vorliegt. Falls ein gewünschter Titel ausgelie-
hen ist, kann er vorgemerkt werden. Sobald er bereitsteht, wird der Leser benachrichtigt. 
Die Anzahl der auszuleihenden Medien und Vorbestellungen kann begrenzt werden. Präsenz-
bestände werden nicht entliehen. 

 
b) Die Rückgabe der Medien muss in der Stadtteilbibliothek erfolgen, in der die Medien entliehen 

wurden. 
 
c) Zur Rückgabe von Medien außerhalb der Öffnungszeiten steht vor der Stadtbücherei Besig-

heim, Eingang Schulhof Realschule, ein Medienrückgabekasten bereit. 
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d) Die digitalen Medien in der Onlinebibliothek Ludwigsburg stehen registrierten Benutzern der 

Stadtbücherei Besigheim zum Download zur Verfügung. Hier gelten gesonderte Benutzungs-
bedingungen, die auf der Webseite des Angebotes einzusehen sind. 

 
5. Auswärtiger Leihverkehr 

 
Bücher, die im Bestand der Bücherei nicht vorhanden sind, werden auf Wunsch gegen Gebühr, so-
weit möglich, im Leihverkehr mit anderen Bibliotheken besorgt. 
 

6. Behandlung der Medien und Haftung 
 
Die entliehenen Bücher, Zeitschriften und Non-Books (Spiele und Cassetten wurde gestrichen) (i.F. 
Medien genannt) sind mit größter Sorgfalt zu behandeln. Bei Verunreinigung, Beschädigung oder 
Verlust von Medien ist derjenige, auf dessen Leserausweis sie entliehen sind, schadensersatzpflich-
tig. 
 

7. Gebühren 
 

a) Die Nutzung der Bestände in den Räumen der Stadtbücherei ist kostenfrei. Für das Entleihen 
von Medien ist eine Benutzungsgebühr zu entrichten. 
Für die Ausleihe von Medien der Stadtbücherei wird eine Benutzungsgebühr von 12 € (Jah-
reskarte) erhoben, die mit der erstmaligen Ausleihe fällig wird und zu weiteren Ausleihen in-
nerhalb der folgenden 12 Monate berechtigt. Wahlweise kann auch eine Benutzungsgebühr 
von 3 € (Monatskarte) gewählt werden, die mit der erstmaligen Ausleihe fällig wird und zu wei-
teren Ausleihen innerhalb eines Monats berechtigt. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren, 
Studenten, Schüler und Auszubildende sowie Inhaber des Familienpasses der Stadt Besig-
heim (Sozialhilfeempfänger und Arbeitslose wurde gestrichen) sind von den Benutzungsge-
bühren ausgenommen. Die Bezahlung der Benutzungsgebühr berechtigt im Rahmen der 
durch Aushang oder Merkblatt bekanntgegebenen Grenzen zur Ausleihe der Medien. 

 
b) Für Medien, die nach Ablauf der Leihfrist nicht zurückgegeben werden, ist eine Säumnisge-

bühr zu entrichten. Sie wird vom 7. Tag nach Ablauf der Leihfrist erhoben. Sie ist unabhängig 
von einer Mahnung schriftliche Rückgabeaufforderung fällig. 
 

c) Sie beträgt für alle Medien 0,10 € pro Wochentag und pro Medieneinheit. Kinder und Ju-
gendliche bis zum vollendeten 17. Lebensjahr bezahlen die halbe Gebühr = 0,05 €. 
 

d) Die 1. schriftliche Mahnung erfolgt 2 Wochen nach Ablauf der Leihfrist. Dafür ist zusätzlich ei-
ne Gebühr in Höhe der Portokosten zu entrichten. 
Die 1. schriftliche Rückgabeaufforderung ist gebührenfrei. Für die zweite Rückgabeaufforde-

rung fällt eine Gebühr von 2,00 € an. Für die dritte Rückgabeaufforderung fällt eine Gebühr 

von 5,00 € an. 

 

e) Bleibt die 3. Mahnung Rückgabeaufforderung erfolglos, werden die Medien gebührenpflichtig 
abgeholt. Die Abholgebühr beträgt zuzüglich zu den bereits entstandenen Säumnis- und 
Mahngebühren 15 €. Bei Nichtrückgabe wird Schadenersatz in Höhe des Anschaffungsprei-
ses geltend gemacht. 
 

f) Die Verwaltungsgebühr für einen verlorenen oder unbrauchbaren Leserausweis beträgt für 
Erwachsene 2,50 € und für Kinder und Jugendliche 1,50 €. 
 

g) Bei Beschädigung und Verlust von (Cassetten wurde gestrichen) CD-, CD-ROM-, Konsolen-
spiel- oder DVD-Hüllen werden 1 € (bei Beschädigung oder Verlust von Barcode-Etiketten 
1,50 € wurde gestrichen) in Rechnung gestellt. 
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h) Als Gebühren für den auswärtigen Leihverkehr werden die Kosten für das Rückporto in Rech-
nung gestellt. 
 

i) Bei Beschädigung oder Verlust von Medien ist Ersatz zu leisten, primär in Form eines Ersatz-
exemplares (muss als Ersatz der Wiederbeschaffungswert wurde gestrichen) sowie einer Be-
arbeitungsgebühr von 2,50 € pro Medium (entrichtet werden wurde gestrichen). Aus früherer 
Beschädigung festgestellte Schäden sind der Bibliothek zu melden. 

 
8. Ausschluss von der Benutzung 

 
Benutzer, die wiederholt gegen die Benutzungsordnung oder gegen die Anordnung des Büchereiper-
sonals verstoßen, können zeitweise oder dauernd von der weiteren Benutzung der Bibliothek ausge-
schlossen werden. 
 

9. Öffnungszeiten 
 
Die Öffnungszeiten der Stadtbücherei werden durch Aushang oder Bekanntmachung im Amtsblatt der 
Stadt Besigheim bekanntgemacht. 
 

10. Inkrafttreten 
 
Die Benutzungsordnung tritt ab 1. Oktober 2025 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Benutzungsordnung vom 
1. Januar 2019 außer Kraft. 
  
 
 
IV. Relevanz Gesamtstädtisches Entwicklungskonzept 
 
Im Handlungsfeld “Freiwillige Bildung/Weiterbildung” lautet ein Ziel, dass Bürgerinnen und Bürger fit 
für die aktuellen und kommenden Anforderungen hinsichtlich moderner Kommunikationsmöglichkei-
ten gemacht werden sollen, wie etwa durch öffentliche Internetanschlüsse in der Stadtbücherei Be-
sigheim.  
 
Im Handlungsfeld „Familie – Jugend – Senioren – kirchliche und gemeinnützige Einrichtungen – Sport 
und Freizeit“ werden als Ziele die Bündelung von Angeboten mit Abstimmung und Koordination und 
die Entwicklung bedarfs- und altersgerechter Angebote unter Beachtung des demografischen Wan-
dels genannt, auch welche auch die Stadtbücherei Besigheim bei der Programmgestaltung Rücksicht 
nimmt.  
 
 
V. Haushaltsrechtliche Auswirkungen 
 
keine  
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